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 Veröffentlicht am 04.10.2010

Norm

KartG 2005 §30

Rechtssatz

Kein Milderungsgrund ist der Umstand, dass das betre ende Unternehmen zum ersten Mal kartellrechtswidrig

gehandelt hat, weil das Fehlen einer früheren Zuwiderhandlung der Normalfall sein soll.

Entscheidungstexte

16 Ok 5/10
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